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Wohl jeder der im Handwerk zu tun hat, hat den Begriff „Abnahme“ schon gehört und die allermeisten wissen 
auch um seine Bedeutung. Manchmal hapert es aber an einem rechtskonformen Umgang damit. Ein 
Auftragnehmer hat seine Arbeiten vertragsgerecht durchzuführen. Ein Handwerker sollte aber dafür sorgen, dass 
sein „Werk“ im Anschluss abgenommen wird; erst dann hat er einen Anspruch auf Bezahlung seiner Rechnung. 
Es ist wichtig diese Reihenfolge einzuhalten. 
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Was versteht man unter Abnahme? 

Der Abnahmegegenstand wird typischerweise vom Auftraggeber daraufhin überprüft, ob die gemachten 
Vorgaben eingehalten wurden, ob die Aufgaben ordnungsgemäß erledigt wurden und ob das Ergebnis so 
ausgefallen ist, wie gefordert oder vereinbart wurde. Wird das Ergebnis – ob nach dieser Prüfung oder 
auch ohne sie – vom Auftraggeber akzeptiert, so wird diese Erklärung an den Auftragnehmer als Abnahme 
bezeichnet. Der Auftraggeber bestätigt also, dass der Vertrag vom Handwerker/Auftragnehmer im 
Wesentlichen vertragsgerecht erfüllt wurde. Der Auftraggeber muss die Abnahme auf Verlangen des 
Auftragnehmers ausdrücklich erklären. Dies sollte im Sinne aller unbedingt schriftlich festgehalten werden. 

Manchen unbekannt ist die so genannte „stillschweigende Abnahme“, die auch als „konkludente Abnahme“ 
bezeichnet wird. Sie steht der ausdrücklichen Abnahme gleich und kommt etwa dann in Frage, wenn der 
Auftraggeber das fertige „Werk“ – etwa die neu angelegte Terrasse – ohne Beanstandung benutzt oder 
wenn er die Handwerkerrechnung ohne Abzüge oder Einbehalte bezahlt. Wenn der Handwerker aus 
diesem oder anderem Verhalten darauf schließen darf, dass der Kunde die Werkleistung als (im 
Wesentlichen) ordnungsgemäß erbracht ansieht, ist das Werk abgenommen. 

Auftraggeber ist zur Abnahme verpflichtet 

Als handwerklich tätiger Unternehmer sollte man wissen, dass es nicht der Lust und Laune des 
Auftraggebers unterliegt, die in Auftrag gegebene Leistung abzunehmen, sondern dass es dessen 
gesetzlich verankerte Pflicht ist. Diese ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in § 640 geregelt. 

Dort heißt es in Abs. 1: „Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen, 
sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher 
Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.“ 

Die fiktive Abnahme gemäß § 640 Abs. 2 BGB 

Kommt der Auftraggeber der Pflicht zur Abnahme nicht nach, kann ihm der Auftragnehmer nach 
Fertigstellung des Werkes eine Frist setzen – verstreicht diese, ohne dass der Auftraggeber die Abnahme 
unter Angabe eines Mangels verweigert, so gilt die Abnahme als erfolgt. Um diese „fiktive Abnahme“ zu 
verhindern, ist es also erforderlich, aber grundsätzlich auch ausreichend, dass der Auftraggeber 
fristgerecht einen (angeblichen) Mangel rügt. 

Die Fragen, ob der Mangel tatsächlich besteht, das Werk gerade des Auftragnehmers betrifft und auch 
wesentlich genug ist, um die Abnahme zu verweigern, müssen dann später (notfalls gerichtlich) geklärt 
werden, wenn zum Beispiel über die Abnahmefähigkeit und damit die Bezahlung gestritten wird; der 
Auftraggeber kann hier auch noch weitere Mängel geltend machen. Ist der Auftraggeber Verbraucher, ist er 
allerdings – aus Gründen des Verbraucherschutzes – auf die Rechtsfolgen, die mit der Fristversäumung 
verbunden sind, in Textform (zum Beispiel Telefax oder E-Mail) hinzuweisen. 
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Kein Anspruch auf Bezahlung bei fehlender Abnahme 

Es kommt häufig vor, dass Handwerksbetriebe säumige Kunde anmahnen und, wenn keine Zahlung 
erfolgt, den Vorgang zum Einzug an einen Rechtsanwalt oder an ein Inkassounternehmen abgeben. Nun, 
aufgeschreckt durch ein „offizielles Schreiben“ eines Rechtsdienstleisters, regt sich der schweigsame 
Kunde plötzlich und wendet Mängel ein, die auch noch berechtigt sind. Es kommt zum Vorschein, dass der 
Kunde die Abnahme nie erklärt hatte und auch keine Fristsetzung dafür erfolgt war. 

Und das hat Folgen: Damit ist die Rechnung noch gar nicht fällig, es gibt somit keine Grundlage für eine 
Mahnung (eine Mahnung vor Rechnungsfälligkeit ist unwirksam) und – was besonders bitter ist – der 
Kunde ist mit der Bezahlung der Rechnung nicht in Verzug und muss daher auch nicht für Verzugszinsen 
und die bis dahin entstandenen Rechtsverfolgungskosten aufkommen. Die Abnahme ist daher für jeden 
Handwerker „Pflicht“ und keine „Kür“. 
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